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Gesuchsteller Vorname, Name  

 Adresse  

 PLZ, Ort  

 Tel. / Fax  

 Email  

 

Anlagestandort Adresse   
 identisch mit 

Gesuchsteller  PLZ, Ort   
 

Parzelle Nr. _________ Gebäudeart  Wohnhaus ( ____ Wohnungen)  Industrie / Gewerbe  

Geplante Filter-

Installation 20……….  Öfftl. Bauten  Dienstleistung  Andere  

 

Installateur Vorname, Name  

 Adresse  

 PLZ, Ort  

 Tel. / Fax  

 Email  

 

Feinstaubfilter Marke  

 Typ  

 Hersteller  

 VKF-Nummer   

Geplante 

Inbetriebnahme Datum Schwyz,  

 

Bestätigung 

durch Installateur  Datum: ………………………. Unterschrift: ……………………. 

  

Der Installateur bestätigt die fachgerechte Installation des 

Feinstaubfilters 

 

Der Gesuchsteller bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben: 
 
Ort, Datum ……………………………………………….……………. Unterschrift ……………………………. 

 
Zwingende Beilagen: Unterlagen zum Feinstaubfilter 
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Förderbedingungen 

Grundlagen 
Unter folgenden Bedingungen können Förderbeiträge der Gemeinde Schwyz an Feinstaubfilter für 
Holzfeuerungen < 70 kW ausgerichtet werden: 

 Unterstützt werden nur Projekte auf Gebiet der Gemeinde Schwyz. 

 Der Feinstaubfilter muss von der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) geprüft 

und zugelassen sein. 

 Unvollständig ausgefüllte Anträge werden zurückgewiesen. 

 Das Gesuch ist zwingend vor der Installation des Filters einzureichen. 

 Die Beitragszusicherung erfolgt durch die Umweltkommission im Rahmen des von der 

Gemeindeversammlung bewilligten Budgets. Es besteht kein Rechtsanspruch auf 

Förderbeiträge. Rückwirkend werden keine Beiträge ausbezahlt. Die Beitragszusage verfällt, 

wenn die Inbetriebnahme später als 3 Monate nach der auf dem Gesuch angegebenen 

Inbetriebnahme erfolgt. 

Des Weiteren ist das Reglement zum Förderprogramm der Gemeinde Schwyz verbindlich. 

Beitragssatz 
Der Beitragssatz beträgt: Fr. 1‘500.00 pro Filteranlage 
 

Wie gehe ich vor? 
Sie reichen den Antrag für einen Förderbeitrag an einen Feinstaubfilter vor der Installation des Filters 
bei der Gemeinde Schwyz ein. Nach Bearbeitung des Gesuches durch die Umweltschutzstelle und die 
Umweltkommission wird Ihnen umgehend der gefällte Entscheid mitgeteilt. Nach der Installation des 
Feinstaubfilters melden Sie die Fertigstellung unter Einsendung des vom Installateur unterzeichneten 
Gesuchformulars (+ Einzahlungsschein für Überweisung) direkt der Gemeinde Schwyz (siehe 
nachfolgende Adresse). Nach der Überprüfung und einer allfälligen Besichtigung vor Ort erfolgt die 
Auszahlung des Beitrages. 
 

Adresse 
Gemeinde Schwyz, Hochbau, Herrengasse 23, 6430 Schwyz 
Tel. 041 819 07 66 / Fax 041 819 07 67 / Mail rodrigue.bieri@gemeindeschwyz.ch 
 

 

Gesuchsteller:   Name:……………………………Vorname: …………………………… 
 

Anlagestandort:   …………………………………………………………….. 
 

Bewilligung 
Bewilligt an der Sitzung der Umweltkommission vom: …………….……………………. 
 

Bewilligter Förderbeitrag Fr. …………………  
 

Gemeinde Schwyz                                                              Gemeinde Schwyz 
 
 
 

Jean-Claude Balmer                                                                                 Rodrigue Bieri 
Gemeinderat                                                                                             Umweltschutzbeauftragter 


